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Totalrevision der Technischen Verordnung über Abfälle TVA; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 10. Juli 2014 sind die Kantone im Rahmen einer Anhörung eingeladen worden, 
zur Revision der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau begrüsst die Totalrevision der TVA grundsätzlich. Sie erfüllt 
in verschiedenen Bereichen der Abfallwirtschaft den nötigen Aktualisierungs- und Ergänzungsbedarf 
und schafft auch die nötige Rechtsicherheit. Dies gilt beispielsweise für den Einsatz von Abfällen in 
Zementwerken oder die Verwertung von Bauabfällen oder biogenen Abfällen. Auch der wichtige Be-
reich der Abfalldeponien hatte bei den heutigen Regelungen Anpassungsbedarf bei den Anforderun-
gen an die Standorte und den Qualitätskriterien der Abfälle. 

Der Kanton Aargau als Standortkanton von zwei Zementwerken hat umfangreiche Erfahrungen mit 
Abfalleinsatz in Zementwerken und ist von den entsprechenden Regelungen besonders betroffen. 
Mit der Integration von Regelungen zum Abfalleinsatz in Zementwerken auf Verordnungsstufe wird 
eine verbindliche gesetzliche Grundlage für Zementwerke und Aufsichtsbehörden geschaffen. Wurde 
der Abfalleinsatz in Zementwerken bisher anhand von Richtwerten zu Abfall- und Produktqualität und 
einer Vielzahl von Ausnahmen geregelt, sollen neu Grenzwerte maximale Schadstoffgehalte in Abfäl-
len und Produkten vorgeben. Für die Aufnahme der Zementrichtlinie in die revidierte TVA wurde ein 
vernünftiger, pragmatischer Ansatz gefunden, der für den künftigen Abfalleinsatz in Zementwerken 
Klarheit schafft. Die vorgeschlagenen Regelungen betreffend Abfalleinsatz in Zementwerken werden 
daher begrüsst. Aufgrund der Erfahrungen des Kantons Aargau im Vollzug wird beantragt, die vor-
geschlagenen Regelungen mit Vorschriften betreffend Grenzwerte für leichtflüchtige Schwermetalle 
in Brennstoffen, Zusammensetzung und Charakterisierbarkeit von Abfällen, flexible Frachtregelung 
für flüchtige Organika bei Rohmehlersatzstoffen sowie Präzisierung der Definition von Rohmehlkor-
rekturstoffen zu ergänzen. 

Nichtsdestotrotz gibt es im Anhörungsentwurf Bestimmungen, welche kritisch hinterfragt oder gar 
abgelehnt werden, da sie insbesondere entweder in eine falsche Richtung zielen oder zu Mehrauf-
wand im Vollzug führen, ohne erkenntlichen Nutzen für die Umwelt. Nachfolgend gehen wir auf die-
jenigen Bestimmungen ein, welche abgelehnt oder zumindest kritisch hinterfragt werden. 
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Zu Detailanträgen und weiteren Anmerkungen zu Änderungen bei einzelnen Artikeln und Anhängen 
verweisen wir auf das Formular im Anhang. 

2. Bestimmungen, welche abgelehnt werden 

2.1 Abfallplanung (Art. 4) 

Antrag 

Art. 4 ist mit einer Regelung so zu ergänzen, dass der Bund eine schweizweite Koordinationsaufga-
be insbesondere betreffend Deponieplanung, Festlegung von Einzugsgebieten oder Bewirtschaftung 
von überkantonalen Planungsregionen übernimmt.  

Begründung 

Bei den Regelungen zur Abfallplanung in Art. 4 fehlt eine Verantwortungsübernahme des Bundes, 
insbesondere bei der Deponieplanung oder der Festlegung von Einzugsgebieten bei anderen über-
kantonalen Abfallanlagen. Hier bedarf es einer übergeordneten, nationalen Koordination durch den 
Bund. Aufgrund oftmals divergierender kantonaler Interessen können sich die Kantone nicht selber 
koordinieren. Ebenso ist die geforderte Bewirtschaftung von überkantonalen Planungsregionen durch 
die Kantone in der Praxis kaum möglich, ohne übergeordnete Koordination. 

Eine Genehmigung der kantonalen Abfallplanung durch den Bund wird kritisch hinterfragt. Zweck 
einer Prüfung durch den Bund muss das Erhalten von Erkenntnissen aller kantonalen Abfallplanun-
gen sein, um sie für die oben erwähnte kantonsübergreifende Koordination zu nutzen. Hierfür reicht 
eine Kenntnisnahme der Abfallplanungen aus. 

2.2 Datenerhebung (Art. 6, 7) 

Antrag 

Auf die Erhebung von Daten zu Abfallanlagen im vorgeschlagenen Umfang ist zu verzichten. Die 
Datenerhebung ist auf wichtige Anlagen wie Deponien oder Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) 
einzuschränken. 

Begründung 

Die Datenerhebung für den Bund über die anfallenden Abfallmengen sowie die Auflistung aller Ab-
fallanlagen, welche mehr als 100 Tonnen jährlich entsorgen, erfordert zusätzlichen Aufwand ohne 
erkenntlichen Nutzen für die kantonale Vollzugsarbeit. Der Kanton Aargau verfügt nicht über die Per-
sonalressourcen, die Abfallflüsse bis auf die Stufe von Kleinanlagen hinunter zu erfassen. 

2.3 Ausbildung von Personal bei Abfallanlagen (Art. 8) 

Antrag 

Auf die Pflicht der Kantone, für die Aus- und Weiterbildung von Personen, die Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Entsorgung von Abfällen ausüben, ist zu verzichten. 

Begründung 

Es ist nicht zweckmässig, wenn die Kantone verpflichtet werden, für die Aus- und Weiterbildung von 
Betriebspersonal von Abfallanlagen verantwortlich zu sein. Dies fällt primär in die Zuständigkeit der 
Wirtschaft respektive ihrer schweizweit agierenden Branchenverbände. Beispiele von seit längerem 
bestehenden oder kürzlich geschaffenen Aus- und Weiterbildungsangeboten (Fachfrau/Fachmann 
für Entsorgungsanlagen, Recyclist) zeigen, dass die Branchenverbände dieser Aufgabe nachkom-
men. Nichtsdestotrotz soll der Bund wie im Anhörungsentwurf vorgeschlagen hier eine Koordinati-
onsaufgabe übernehmen.  



 

3 von 5 

2.4 Verwertung von Kies und Sand aus Aushub (Art. 19 Abs. 2) 

Antrag 

Auf die Pflicht, verwertbare Anteile wie Kies und Sand aus unverschmutztem Aushub- und Aus-
bruchmaterial, welches nicht verwertet wird, ist zu verzichten. 

Begründung 

Diese Regelung fordert, aus unverschmutztem Aushub, der nicht für die Rekultivierung von Material-
abbaustellen verwertet wird, die verwertbaren Anteile (Kies und Sand) zurückzugewinnen und zu 
verwerten. Diese Regelung ist unnötig. Einerseits besteht Klärungsbedarf bezüglich des Begriffs 
"verwertbare Anteile" und zudem wird der Aspekt der Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht berücksich-
tigt. Darüber hinaus wäre zu befürchten, dass sich aufgrund der Entnahme der verwertbaren Anteile 
des Aushubs, die geotechnischen Eigenschaften des Aushubs bei der Ablagerung in Deponien zu 
Stabilitätsproblemen führen würden. Sollte Kies und Sand ein knappes Gut werden, wird ihre Gewin-
nung aus Aushub automatisch und ohne gesetzlichen Zwang erfolgen. 

2.5 Definition und Anwendung Stand der Technik (Art. 3 und Art 27) 

Antrag 

Die Mitwirkungsmöglichkeit der betroffenen Branchen ist bei der Definition des Stands der Technik in 
der Verordnung verbindlich festzulegen. Zudem ist mit einer Bestimmung sicherzustellen, dass die 
Regelung bezüglich Stand der Technik erst gilt, wenn Vollzugshilfen existieren. 

Begründung 

Für gewisse Abfallanlagen wird die Bewilligungsfähigkeit vom Stand der Technik der Anlagen ab-
hängig gemacht. Dieser Stand der Technik wird dann aber nicht auf Verordnungsstufe geregelt, son-
dern es wird auf nicht vorhandene Vollzugshilfen verwiesen. Damit ist der jeweils für einen Anlagetyp 
entscheidende Regelungsgegenstand nicht definiert. Die Mitwirkung der betroffenen Branchen be-
ziehungsweise Anlagebetreiber respektive ihre Einflussnahme auf die Definition des Stands der 
Technik bleibt offen. Dies wird zu Rechtsunsicherheit und zu Vollzugsunterschieden innerhalb der 
Schweiz führen. 

2.6 Mindestvolumen für Deponien (Art. 38) 

Antrag 

Deponien müssen mindestens ein nutzbares Volumen von 300'000 m3 aufweisen. 

Begründung 

Um eine Deponie wirtschaftlich und professionell mit den notwendigen Qualitätssicherungsmass-
nahmen betreiben zu können, muss sie über ein gewisses Volumen respektive über eine regel-
mässige Anlieferung verfügen. Die vorgeschlagenen Mindestvolumen von 50'000 m3 für Deponien 
des Typs A und 100'000 m3 für Deponien des Typs B und C sind viel zu gering, zumal mit Art. 38 
Abs. 3 bei Bedarf Möglichkeiten zur Errichtung von Deponien mit geringerem Volumen gegeben sind.  

2.7 Übergangsfrist für die Pflicht zur Phosphor-Rückgewinnung (Art. 50) 

Antrag 

Die Pflicht zur Rückgewinnung von Phosphor nach Art. 15 gilt ab zehn Jahren nach Inkrafttreten der 
Verordnung. 
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Begründung 

Aktuell gibt es noch keine erprobte, in Betrieb stehende Technologie, die Phosphor aus Klärschlamm 
rückgewinnen kann. Insofern ist die vorgeschlagene Übergangsfrist von fünf Jahren zu kurz. Gemäss 
Erläuterungen kann Klärschlamm in Monoverbrennungsanlagen behandelt werden und die Asche 
während weiteren fünf Jahren in Monokompartimenten gelagert werden, falls nach der Übergangs-
frist gemäss Art. 50 noch keine Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Damit wird für die 
Monoverbrennung faktisch ein Wettbewerbsvorteil geschaffen und die Entwicklung und Etablierung 
von anderen Technologien zur P-Rückgewinnung, welche nicht auf einer Monoverbrennung beruhen, 
stark erschwert und benachteiligt. Die Monoverbrennung hat zudem den Nachteil, dass die beste-
henden Entsorgungsstrukturen für den Klärschlamm mehrheitlich nicht mehr verwendet, das heisst 
abgeschrieben werden müssen. Für eine solche Transformation, wenn überhaupt sinnvoll, sind fünf 
Jahre zu kurz. Der Kanton Aargau beteiligt sich aktuell an einer breit abgestützten (Bundesamt für 
Umwelt [BAFU], Kantone, ARA, cemsuisse) Studie, welche verschiedene mögliche Verfahren zur 
Rückgewinnung von Phosphor aus dem Klärschlamm aufzeigen und bezüglich ihrer Umsetzung 
bewerten soll. Dabei sollte die heutige Infrastruktur der ARA soweit möglich weiter genutzt werden 
können. 

2.8 Einführung Obergrenze an Kunststoffen bei verpackten Lebensmitteln in Vergäranlagen 
(Art. 35)/Aufhebung Outputregelung Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit 
bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-
Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV) betreffend Kunstoffen in Kompost und Gärgut (An-
hang 6 Ziffer 7) 

Antrag 

Auf die Einführung eines zulässigen Anteils an Kunststoffen bei verpackten Lebensmitteln ist zu ver-
zichten. Stattdessen sind Qualitätsanforderungen an die Produkte zu definieren und auf die Aufhe-
bung der Regelung in der Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten be-
sonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-Risikoreduktions-
Verordnung, ChemRRV) ist zu verzichten. 

Begründung 

Neu sollen zulässige Kunststoffanteile von Lebensmittelverpackungen in Kompost und Gärgut über 
einen maximal erlaubten Gewichtsanteil geregelt werden (Inputregelung beim anfallenden Abfall). 
Letztlich gelangen diese Kunststoffanteile dann als Dünger oder Bodenverbesserer zurück in die 
Nahrungsmittelproduktion. Deshalb greift eine zudem sehr grosszügige Grenzwertregelung beim 
Abfall zu kurz, zumal mit der vorgeschlagenen Regelung einzig Kunststoffe aus verpackten Lebens-
mitteln einbezogen werden. Bei Vergär- und Kompostieranlagen gilt auch das Minimierungsgebot. 
Grundsätzlich sollen Kunststoffe nicht über das Eingangsmaterial in die Produkte gelangen, mit einer 
Grenzwertregelung kann dieser Grundsatz nicht erreicht werden. Es braucht eine Regelung für die 
Produkte (Outputregelung), welche mit der Regelung in der ChemRRV bereits vorhanden ist. Auf die 
vorgeschlagene Aufhebung dieser Regelung ist deshalb zu verzichten. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Roland Brogli 
Landammann 

Dr. Peter Grünenfelder 
Staatsschreiber 

Beilage 
• Formular zur Anhörung 

Kopie 
• waste@bafu.admin.ch 
• Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
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